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4. SONDERNUMMER

125. Betriebsvereinbarung: 2. Zusatz zur Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit gemäß § 3 Abs 4, § 4 KA-AZG für die an der
Medizinischen Universität Graz als Ärzt*innen oder Zahnärzt*innen beschäftigten Arbeitnehmer*innen

Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 (Projektleitung)  
Die Medizinische Universität Graz verlautbart gemäß § 27 Abs. 2 UG, dass die unter folgendem URL 
angeführten Universitätsangehörigen zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen 
Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem jeweiligen 
Vertrag ermächtigt sind. Die Bevollmächtigung umfasst nicht die Unterzeichnung des jeweiligen, dem 
Projekt zugrunde liegenden Vertrages oder weiterer Verträge oder Amendments. Die Bevollmächtigung 
gilt jeweils für die angeführte Laufzeit. 
https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste 

Studienjahr 2025/2026 Ausgegeben am 26.03.2026 28. Stück

MITTEILUNGSBLATT 
DER 

MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT GRAZ

mailto:mitteilungsblatt@medunigraz.at
https://www.medunigraz.at/organisationsdokumente/mitteilungsblatt
https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste


MTBl. vom 26.03.2026, StJ 2025/26, 28. Stk 

Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 
im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

125. Betriebsvereinbarung: 2. Zusatz zur Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit gemäß § 3 Abs 4,
§ 4 KA-AZG für die an der Medizinischen Universität Graz als Ärzt*innen oder Zahnärzt*innen
beschäftigten Arbeitnehmer*innen

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt folgende zwischen der Medizinischen Universität 
Graz, vertreten durch die Rektorin einerseits und dem Betriebsrat für das wissenschaftliche 
Universitätspersonal der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch den Vorsitzenden andererseits 
abgeschlossene Betriebsvereinbarung bekannt: 

2. Zusatz zur Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit gemäß § 3 Abs 4, § 4 KA-AZG für die an der
Medizinischen Universität Graz als Ärzt*innen oder Zahnärzt*innen beschäftigten Arbeitnehmer*innen

Die Betriebsvereinbarung liegt bei der Abteilung Personaladministration sowie beim Betriebsrat für das 
wissenschaftliche Universitätspersonal zur Einsichtnahme auf und ist im Intranet der Medizinischen 
Universität Graz abrufbar. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 
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